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Ruhetagsgesetz: Vernehmlassungsverfahren 

Der Regierungsrat verabschiedet einen Nachtrag zum Ruhetagsgesetz und 
beauftragt das Volkswirtschaftsdepartement, ein Vernehmlassungsverfahren 
bei den Einwohnergemeinderäten, den Kirchgemeinderäten, dem Verband rö-
misch-katholischer Kirchgemeinden des Kantons Obwalden, dem Verband der 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Obwalden, dem Deka-
nat, den kantonalen politischen Parteien sowie den Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberverbänden einzuleiten. 

Der Kantonsrat hat im November 2007 eine Motion überwiesen, welche eine weni-
ger zurückhaltende Lösung bezüglich nicht religiöser Veranstaltungen an hohen 
Feiertagen verlangt, als es das geltende Ruhetagsgesetz vorschreibt.  

Gemäss dem vom Regierungsrat verabschiedeten Nachtrag sollen neu vom zu-
ständigen Einwohnergemeinderat Ausnahmebewilligungen erteilt werden können. 
Dieser müsste vorgehend die zuständigen kirchlichen Institutionen anhören. 

Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 28. Februar 2009. 


